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Gesetz zur Änderung des Landes -
verfassungsschutzgesetzes und des Aus-
führungsgesetzes zum Artikel 10-Gesetz

Der Landtag hat am 15. November 2017 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes

Das Landesverfassungsschutzgesetz in der Fassung vom
5. Dezember 2005 (GBl. 2006 S. 1), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2015 (GBl. S. 642)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

        aa) In Nummer 9 werden das Komma und die Wör-
ter „die zu sicherheitsempfindlichen Be reichen
von Flughäfen Zutritt haben,“ gestrichen und
die Wörter „§ 29 c des Luftverkehrsgesetzes“
durch die Wörter „§ 7 des Luftsicherheitsgeset-
zes“ ersetzt.

        bb) Nach Nummer 9 werden folgende Nummern 10
und 11 eingefügt:

        „10. bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit
von Personen nach der Gewerbeordnung
und den auf ihr beruhenden Rechtsverord-
nungen,

        11. bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit
von Personen, denen bei Großveranstaltun-
gen auf Grund ihrer Tätigkeit Zugang zu
nicht allgemein zugänglichen Bereichen
gewährt werden soll,“.

        cc) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 12.

    b)  Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

        „Im Fall des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 11 ist
eine Überprüfung nur zulässig, wenn der Betrof-
fene eingewilligt hat und er über die Folgen einer
Verweigerung der Einwilligung belehrt worden
ist.“

2. § 5 a wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

        aa) Die Angabe „Nr. 2 bis 4“ wird gestrichen.

        bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Luft-
fahrtunternehmen“ die Wörter „sowie Betrei-
bern von Computerreservierungssystemen und
Globalen Distributionssystemen für Flüge“ ein -
gefügt.

    b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

        aa) In Satz 1 werden das Wort „Teledienste“ durch
die Wörter „Telemedien anbieten,“ und das
Wort „Teledienstenutzungsdaten“ durch das
Wort „Telemediennutzungsdaten“ ersetzt.

        bb) In Satz 2 wird das Wort „Telediensten“ durch
das Wort „Telemedien“ ersetzt.
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        cc) Satz 3 wird wie folgt geändert:

        aaa) Im einleitenden Satzteil wird das Wort
„Teledienstenutzungsdaten“ durch das Wort
„Telemediennutzungsdaten“ ersetzt.

        bbb) In Nummer 3 wird das Wort „Teledienst-
Dienstleistungen“ durch das Wort „Tele-
medien-Dienstleistungen“ ersetzt.

    c)  Absatz 7 werden folgende Sätze angefügt:

        „Dem Auskunftsgeber ist es verboten, allein auf
Grund einer Maßnahme nach den Absätzen 1 bis 3
einseitige Handlungen vorzunehmen, die für den
Betroffenen nachteilig sind und die über die Ertei-
lung der Auskunft hinausgehen, insbesondere be -
stehende Verträge oder Geschäftsverbindungen zu
beenden, ihren Umfang zu beschränken oder ein
Entgelt zu erheben oder zu erhöhen. Die Anord-
nung ist mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die-
ses Verbot und darauf zu verbinden, dass das Aus-
kunftsersuchen nicht die Aussage beinhaltet, dass
sich die betroffene Person rechtswidrig verhalten
habe oder ein darauf gerichteter Verdacht bestehen
müsse.“

3. Nach § 5 b wird folgender § 5 c eingefügt: 

                                             „§ 5 c

                  Überwachung der Telekommunikation

    (1) Um die Telekommunikation nach § 1 Absatz 1
Nummer 1 des Artikel 10-Gesetzes zu überwachen
und aufzuzeichnen, darf das Landesamt für Verfas-
sungsschutz im Einzelfall unter den Voraussetzungen
des § 3 des Artikel 10-Gesetzes mit technischen Mit-
teln verdeckt auf informationstechnische Systeme zu-
greifen, wenn

    1.  durch technische Maßnahmen sichergestellt ist,
dass ausschließlich laufende Telekommunikation
überwacht und aufgezeichnet wird und 

    2.  der Zugriff auf das informationstechnische System
notwendig ist, um die Überwachung und Aufzeich-
nung der Telekommunikation insbesondere auch in
unverschlüsselter Form zu ermöglichen.

    Zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Satz 1 darf
das Landesamt für Verfassungsschutz unter den Vor-
aussetzungen des § 3 des Artikel 10-Gesetzes spezifi-
sche Kennungen sowie den Standort eines informa -
tionstechnischen Systems ermitteln.

    (2) Durch technische Maßnahmen ist sicherzustellen,
dass

    1.  an dem informationstechnischen System nur Ver-
änderungen vorgenommen werden, die für die Da-
tenerhebung unerlässlich sind, und

    2.  die vorgenommenen Veränderungen bei Beendi-
gung der Maßnahme soweit technisch möglich au-
tomatisiert rückgängig gemacht werden.

    Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik
gegen unbefugte Nutzung zu schützen. Kopierte
Daten sind nach dem Stand der Technik gegen Verän-
derung, unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnis-
nahme zu schützen.

    (3) Die §§ 3 a bis 4 und 9 bis 13 des Artikel 10-Geset-
zes sowie die §§ 1 und 2 des Ausführungsgesetzes
zum Artikel 10-Gesetz gelten entsprechend. Dabei ist
§ 3 a Satz 12 des Artikel 10-Gesetzes mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Dokumentation sechs Monate
nach der Mitteilung oder nach der Feststellung der
endgültigen Nichtmitteilung nach Satz 1 in Verbin-
dung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 oder 5 des Artikel 10-
Gesetzes zu löschen ist. Ist eine laufende Kontrolle
nach § 2 Absatz 4 Satz 1 des Ausführungsgesetzes
zum Artikel 10-Gesetz durch die Kommission nach
dem Ausführungsgesetz zum Artikel 10-Gesetz noch
nicht beendet, ist die Dokumentation bis zu ihrem Ab-
schluss aufzubewahren. § 3 b des Artikel 10-Gesetzes
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich Absatz 1
auch auf Rechtsanwälte erstreckt, die in anderen Man-
datsverhältnissen als der Strafverteidigung tätig sind,
sowie auf Kammerrechtsbeistände. § 4 Absatz 1 Satz 5
des Artikel 10-Gesetzes ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Protokolldaten sechs Monate nach
der Mitteilung oder nach der Feststellung der endgül-
tigen Nichtmitteilung nach Satz 1 in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 oder 5 des Artikel 10-Gesetzes
zu löschen sind. § 4 Absatz 1 Satz 6 des Artikel 10-
Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die
Löschung der Daten auch unterbleibt, soweit die
Daten für eine Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der
Beschränkungsmaßnahme nach § 2 Absatz 4 Satz 1
des Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Gesetz
durch die Kommission nach dem Ausführungsgesetz
zum Artikel 10-Gesetz von Bedeutung sein können.

    (4) Bei der Erhebung von Daten nach Absatz 1 sind zu
protokollieren

    1.  das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel,

    2.  der Zeitpunkt des Einsatzes,

    3.  die Angaben, die die Feststellung der erhobenen
Daten ermöglichen,

    4.  die Beteiligten der überwachten Telekommunika -
tion sowie

    5.  die Angaben zur Identifizierung des informations-
technischen Systems und die daran vorgenomme-
nen nicht nur flüchtigen Veränderungen.

    Zudem sind die Gründe zu dokumentieren, wenn eine
Mitteilung nach § 12 Absatz 1 Satz 2 des Artikel 10-
Gesetzes unterbleibt. Die Übermittlung nach Absatz 3
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Satz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 4 des Artikel 10-
Gesetzes ist zu protokollieren. Die Protokolldaten
nach Satz 1 bis 3 dürfen ausschließlich zur Mitteilung
nach § 12 des Artikel 10-Gesetzes verwendet werden
oder um der betroffenen Person oder nach § 2 Absatz 4
Satz 1 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Ge-
setz der Kommission nach dem Ausführungsgesetz
zum Artikel 10-Gesetz die Prüfung zu ermöglichen,
ob die Maßnahme rechtmäßig durchgeführt worden
ist. Für die Löschung der Protokolldaten nach Satz 1
bis 3 gelten Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie § 4 Absatz 1
Satz 7 des Artikel 10-Gesetzes entsprechend.“

4. In § 9 Absatz 1 werden die Wörter „und die landesun-
mittelbaren juristischen Personen des öffentlichen
Rechts“ durch ein Komma und die Wörter „die Ge-
meinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts“ ersetzt.

5. § 10 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

        „(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf per-
sonenbezogene Daten, die mit nachrichtendienst -
lichen Mitteln erhoben worden sind, an die Staatsan-
waltschaften, die Finanzbehörden nach § 386 Absatz 1
der Abgabenordnung, die Polizeien, die mit der
Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landes-
finanzbehörden, die Behörden des Zollfahndungs-
dienstes sowie an andere Zolldienststellen, soweit
diese Aufgaben nach dem Bundespolizeigesetz wahr -
nehmen, übermitteln, soweit dies erforderlich ist zur

        1. Erfüllung eigener Aufgaben der Informationsge-
winnung des Landesamtes für Verfassungsschutz,

        2. Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheb -
lichen Gefahr für den Bestand oder die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes oder für Leib,
Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person
oder für wesentliche Infrastruktureinrichtungen
oder sonstige Anlagen mit unmittelbarer Bedeu-
tung für das Gemeinwesen,

        3. Verhinderung oder sonstigen Verhütung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung oder

        4. Verfolgung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung.

        Der Empfänger darf die übermittelten Daten, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu
dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt
wurden.“

    b)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 3 und wie folgt
gefasst:

        „(3) Im Übrigen kann das Landesamt für Verfas-
sungsschutz an inländische öffentliche Stellen per-

sonenbezogene Daten übermitteln, wenn dies zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder der
Empfänger die Daten zum Schutz der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung oder sonst für er-
hebliche Zwecke der öffentlichen Sicherheit ein -
schließlich der Verfolgung von Straf taten von er-
heblicher Bedeutung be nötigt. Der Empfänger darf
die übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verwen-
den, zu dem sie ihm übermittelt wurden.“

    c)  Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Absätze 4
bis 7.

6. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

    a)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

        „Die Auskunft aus Akten umfasst alle personenbe-
zogenen Daten, die über eine Speicherung in ge-
meinsamen Dateien im automatisierten Verfahren
auffindbar sind.“

    b)  Im neuen Satz 3 wird das Wort „Es“ durch die
Wörter „Das Landesamt für Verfassungsschutz“
ersetzt.

7. In § 15 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Arti-
kel 10-Gesetz“ ein Komma und die Wörter „auch in
Verbindung mit § 5 c Absatz 3 Satz 1“ eingefügt.

8. § 15 c Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Das Innenministerium unterrichtet das Parlamentari-
sche Kontrollgremium nach Maßgabe der § 5 a Absatz 9
und § 6 Absatz 3 Satz 10 sowie nach Maßgabe des § 2
Absatz 1 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Ge -
setz, auch in Verbindung mit § 5 c Absatz 3 Satz 1.“

9. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Artikel 10-Gesetz

§ 2 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Gesetz vom
13. Mai 1969 (GBl. S. 79), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 21. Juli 2015 (GBl. S. 642, 645) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „von ihm“
durch die Wörter „vom Landesamt für Verfassungs-
schutz“ ersetzt.

2. In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „muß“ durch das
Wort „muss“ ersetzt.
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Artikel 3

Einschränkung von Grundrechten

Durch Artikel 1 Nummer 3 wird das Grundrecht des
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des
Grundgesetzes) eingeschränkt.

Artikel 4

Neubekanntmachung

Das Innenministerium kann den Wortlaut des Landes-
verfassungsschutzgesetzes in der im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung geltenden Fassung mit neuer Paragrafen-
folge bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wort-
lauts beseitigen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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